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Zuteilung der Massegrundstücke gegen Geldausgleich  
 
 
Im Vereinfachten Flurbereinigungsverfahren Schönborn  wird das zur Abfindung der 
Teilnehmer nicht benötigte Land (Massegrundstücke) nach § 54 Flurbereinigungsgesetz 
(FlurbG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.03.1976 (BGBl. I Seite 546), zu-
letzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. I Seite 2794) im 
Flurbereinigungsplan gegen Geldausgleich zu Eigentum zugeteilt. Wer an einer solchen 
Landzuteilung interessiert ist, wird hiermit aufgefordert, beim DLR Rheinhessen-Nahe-
Hunsrück, Dienstsitz Simmern, Schloßplatz 10, 55469 Simmern bis spätestens 
26.02.2016 ein schriftliches Gebot abzugeben. 
 
Es handelt sich hierbei um folgendes Flurstück:  

Gemarkung Flur Flurst. 
Nr. 

Fläche  
m² 

Wert -
einheiten  

kapit. 
Wert (€) 

Flurb. 
kosten 

(€) 

Nut-
zungs -

art 
Lage 

Mindest -
gebot 

€ 

Schönborn 5 203/2 6.282 1896,88 4.078,29 28,46 Acker Ellergrund 4.106,75 

 
Für die Landzuteilung gelten die vom DR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück festgelegten Zu-
teilungsbedingungen. Die Bewerber erkennen mit der Abgabe ihrer Gebote diese Bedin-
gungen als für sie rechtsverbindlich an. 
Für die Gebote sind die bereitgestellten Bewerbungsvordrucke zu verwenden. 
 
Eine Karte, in der das Massegrundstück eingetragen ist, sowie die Zuteilungsbedingun-
gen liegen bei den nachfolgend aufgeführten Stellen zur Einsichtnahme aus: 
 

• Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück, Dienst-
sitz Simmern, Schloßplatz 10, 55469 Simmern (Zimmer 3; während der Dienststun-
den), 

 

• Herrn Dieter Junker, (Vorsitzender der Teilnehmergemeinschaft), Am Spatzenbaum 
12, 55469 Schönborn 

 
 
Im Auftrag 
  
Werner Nick 
(Abteilungsleiter)  
 


